
 

 
 

Fraktions-Vorlage 
Vorlage-Nr.: 0660-2005 vom 24.03.2005  
Aktenzeichen: 403-007 

Fachbereich: Fraktion der SPD 
Beteiligungen:  

Kostenstelle: 203001 Kreistagsbüro/Büro Landrat 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Ausschuss für Gleichstellung, 

Generationen und Soziales 
Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 

 2. Kreistag Ö Zur abschließenden 
Beschlussfassung  

Betreff: Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in der Kreisverwaltung 
Antrag der SPD-Fraktion 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreisausschuss wird gebeten, die bereits heute schon freiwillig umgesetzten Maßnahmen im 
Bereich der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in der Kreisverwaltung aufzulisten 
und den Ausschuss für Gleichstellung, Generationen und Soziales darüber zu informieren. 

 
Zu dieser Ausschusssitzung soll auch der Behindertenbeauftragte des Landkreises Darmstadt-
Dieburg, Herr Frank Schäfer, eingeladen werden. 
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Begründung: 

 
Am 01. Januar 2005 ist in Hessen das Hessische Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderungen in Kraft getreten. Das Gesetz bezieht sich dabei auf den Artikel 3, Abs. 3, Satz 2 
GG, wonach Menschen mit Behinderungen nicht benachteiligt werden dürfen. Diesen Anspruch 
versucht das neue Hessische Gleichstellungsgesetz zu verwirklichen.  

 
§9, Abs. 1, Satz 1 HessBGG sieht vor, dass die kommunalen Gebietskörperschaften formal von der 
Umsetzung der im Gesetz genannten Ziele ausgeklammert werden. Mit dem beschriebenen Bericht 
soll dem Kreistag eine Übersicht über die bereits freiwillig umgesetzten Maßnahmen gegeben 
werden. 
 
gez. Dagmar Wucherpfennig 
 
 
 


